
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

   

   

 

 
 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,  11015 Berlin 
  

 

An das 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Frau Lisa Paus 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Betr.: Ihre schriftliche Frage Nr. 7/514 vom 31. Juli 2020 

 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

 

Ihre o. a. Frage beantworte ich wie folgt: 

 

Frage 7/514: Wird die Bundesregierung während der deutschen Ratspräsidentschaft auch 

das Gesetzesvorhaben zur Offenlegung von Ertragsteuerinformationen (das sogenannte öf-

fentliche Country-by-Country Reporting on Taxes – pCBCR) zur Abstimmung beim anste-

henden Wettbewerbsrat im September bringen und wenn nein, wie ist das mit dem Verständ-

nis des Vorsitzes als „neutraler Vermittler“ vereinbar? 

 

Antwort: 

 

Die indikative Tagesordnung für die Sitzung des Wettbewerbsfähigkeitsrates am 24. und 

25. September 2020 sieht derzeit keine Befassung des Rates mit dem Vorschlag der Euro-

päischen Kommission für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick 
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SEITE 2 VON 2 auf die Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen und 

Zweigniederlassungen vor. Die Meinungsbildung zu dem genannten Dossier ist innerhalb 

des Rates noch nicht abgeschlossen. Die Bundesregierung ist sich der Rolle des Ratsvorsit-

zes als „neutralem Vermittler“ bewusst und stimmt ihr weiteres Vorgehen derzeit ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


